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Der Stadtrat wird beauftragt, dem Gemeinderat eine Weisung vorzulegen, die mit einem Pilot
projekt vorsieht, dass die städtischen Mitarbeitenden, die aufgrund ihrer persönlichen Situation 
(Krankheit, Unfall, Alter etc.) ihre volle Arbeitsleistung nicht mehr erbringen, trotzdem weiter be
schäftigt werden können. Sie sollen in etwa ihrem bisherigen Pensum arbeiten können, aber nur 
noch entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit mit Aufgaben belastet werden. Dabei ist darauf zu 
achten, dass diese Mitarbeiterinnen nur entsprechend ihrer real erbrachten Leistung den jewei
ligen Stellenplänen belastet und für den Ausfall zusätzliches Personal engagiert werden kann. 

Begründung: 

Im Personalrecht wird in Art. 3, Abs. i der Grundsatz festgehalten, dass die Beschäftigung und 
Eingliederung von Mitarbeiterinnen, die dauernd oder vorübergehend in ihrer Arbeitsfähigkeit 
eingeschränkt sind, gefördert werden soll. Es werden auch einige Anstrengungen in einzelnen 
Abteilungen unternommen. Die Weiterbeschäftigung von Personen, die dauernd oder vo
rübergehend in ihrer Arbeitsfähigkeit eingeschränkt sind, ist nur dann erfolgversprechend, 
wenn sie nur entsprechend ihrer real erbrachten Leistung den jeweiligen Stellenplänen belas
tet und für den Ausfall zusätzliches Personal engagiert werden kann. Den Betreffenden soll 
aber trotzdem ein festzulegender Minimallohn garantiert werden - bspw. analog der Lohnbe
stimmungen für Lehrabgängerlnnen. Mit einem Pilotprojekt soll aufgezeigt werden, wie das 
Anliegen in der Stadtverwaltung umgesetzt werden kann. 


